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Barsinghausen, d.17.2.2009 
 
 
Antrag zum Haushalt der Stadt Barsinghausen 2009  

 

Der Rat der Stadt Barsinghausen möge beschließen: 
 

Zur Förderung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendarbeit von freien Trägern 
und Initiativen in Barsinghausen wird im Etat für die Jugendarbeit eine Summe von 
3.000,00 € für das Jahr 2009 als Budget bereitgestellt. 

Die Mittel werden zur Förderung von Einzelmaßnahmen auf Antrag zur bereitgestellt. 
Über die Anträge entscheidet der Stadtjugendring unter Einbeziehung des 
Jugendparlamentes, im Verhinderungsfall der zuständige Ratsausschuss. 

 

Begründung:   

Nach den §§ 11 und 12 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII ist die 
Jugendarbeit von Verbänden und Initiativen zu fördern. Diese Förderung der 
Jugendarbeit ist gem. § 13 AGKJHG Aufgabe der kreisangehörigen Gemeinden und 
somit auch der Stadt Barsinghausen. Neben der Förderung der institutionellen 
Jugendarbeit der Stadt Barsinghausen, die vertraglich vom Kuba übernommen 
wurde, kann diese Förderung auch die Unterstützung von Angeboten und 
Einzelmaßnahmen für Jugendgruppen und Initiativen sowie freier Träger umfassen. 

Dafür sollen nach unserer Vorstellung entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen 
werden.  

Angesichts der in der Stadt Barsinghausen gemachten positiven Erfahrungen mit 
budgetierten und von den Betroffenen selbst verwalteten Haushaltsmitteln wird  
vorgeschlagen, auch für die Förderung der Jugendarbeit von freien Trägern und 
Initiativen ein entsprechendes Budget bereitzustellen. Um dabei dem vom Kinder- 
und Jugendhilfegesetz geforderten Ansatz von Partizipation und Selbstverwaltung 
Rechnung zu tragen, sollten die entsprechenden, in der Stadt vorhandenen 
Institutionen der Jugendarbeit über die Vergabe der Mittel in eigener Kompetenz 
entscheiden. Nur für den Fall, dass die entsprechenden Gremien nicht arbeitsfähig 
sind, wird hilfsweise eine Entscheidung durch den zuständigen Ratsausschuss 
getroffen. 

 
Gez. K. Beckmann 

 


